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Gemeindeverwaltung; Springereinsatz Soziales; Kreditgenehmigung (gebundene Ausgabe)

Wegen einer Kündigung ist in der OE Soziales seit Oktober 2025 eine 80 % Stelle als Sozialberater/in
vakant. Gespräche für die Neubesetzung der Stelle laufen. Es ist aber noch unklar, ob und per wann die
Stelle wieder besetzt werden kann. In der Annahme, dass eine Kündigungsfrist von drei Monaten einge-
halten werden muss, dürfte ein Stellenantritt vor dem 1. Juni 2026 nicht realistisch sein.

Um den reibungslosen Betrieb sicherstellen und neue Fälle bearbeiten zu können, ist die Verwaltung auf
zusätzliche externe Unterstützung angewiesen.

b) Springereinsatz

Aktuell betreuen die Sozialberatenden rund 75 Fälle mit rund 125 unterstützten Personen. Aufgrund
der aktuellen Situation ist mit einer weiteren Zunahme der Fälle zu rechnen. Für deren Bewältigung sind
mind. 125 Stellenprozente nötig.

Das Pensum von wurde befristet bis 30.06.2026 von 60 auf 80 % erhöht. Neben ihren
anderen Aufgaben kann sie ca. 18 Fälle übernehmen.

Seit Oktober 2025 ist , Sozialkraft GmbH, mit einem Pensum von ca. 50 % für das Sozialamt
Dietlikon tätig. Er betreut aktuell ca. 30 Fälle. Aufgrund anderweitiger Verpflichtungen endet sein Ein-
satz anfangs März 2026. Er wird durch , Inoversum AG, ersetzt, welche ab März 2026 ein
Pensum von 50 % übernimmt. Dieser Einsatz ist bis Ende April 2026 durch den am 16. Dezember 2025
(GRB 2025-231) bewilligten Kredit abgedeckt.

, Spinger-und-mehr GmbH, wäre ab Februar 2026 in der Lage, ein Pensum von
50 % zu übernehmen.

Ab Februar 2026 stehen somit folgende Ressourcen zur Verfügung:
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Person Anzahl Fälle Pensum in %
(nur Fallarbeit) 16 30 %

(bis Ende Februar, im März noch ca. 3 Tage) ca. 30 40 – 50 %
(ab März) ca. 30 50 %

(ab März) ca. 30 50 %

c) Kosten

Für die Berechnung der Kosten wird vorerst von einer Einsatzdauer von vier Monaten (Februar bis Mai
2026) und einem Pensum von 50 % ausgegangen:

Monat Pensum Soll-Std. * Std.-Ansatz Kosten in CHF
Februar 2026 50 % 168.00 CHF 140.00 CHF 11'760.00
März 2026 50 % 184.48 CHF 140.00 CHF 12'922.00
April 2026 50 % 161.24 CHF 140.00 CHF 11'298.00
Mai 2026 50 % 148.48 CHF 140.00 CHF 10'402.00
Zwischentotal CHF 46'382.00
Spesenpauschale pro Tag 41 Tage CHF 120.00 CHF 4'920.00
Total exkl. MwSt. CHF 51'302.00
8,1 % MwSt. CHF 4'156.00
ca. 5 % Reserve und Rundung CHF 1'542.00
Total Kredit inkl. MwSt. CHF 57'000.00

* Nettostunden 100 % auf Basis 42 Stunden-Woche

Weil die Gemeinde auf den Abschluss einer Krankentaggeldversicherung verzichtet hat, reduziert sich
der Kreditbetrag nicht.

Beschluss

1. Für einen Springereinsatz (Überbrückung Vakanz) in der OE Soziales wird im Sinne der Er-
wägungen als gebundene Ausgabe ein Rahmenkredit von brutto CHF 57'000.00 (inkl. MwSt.
und Nebenkosten) bewilligt. Diese Kosten werden der Erfolgsrechnung 2026 (Kto. 1700.3132.00)
belastet.

2. Gemeindeschreiber Martin Keller wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses, insbesondere der Ver-
gabe des Auftrages, beauftragt.

3. Ziffer 1 dieses Beschlusses ist unter Hinweis auf das Rechtsmittel im KURIER zu veröffentlichen.
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4. Gegen Ziffer 1 dieses Beschlusses kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechts-
sachen beim Bezirksrat Bülach, 8180 Bülach, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs.
2 lit. c sowie § 21a und § 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-
gründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

5. Dieser Beschluss ist vor der Veröffentlichung zu anonymisieren.

6. Mitteilung an:
- Springer-und-mehr GmbH, Stauffacherstrasse 115, 8004 Zürich
(mittels unterzeichnetem Vertrag)

- Gemeindeschreiber (zum Vollzug)
- Sozialbehörde (zur Information)
- Leitung Soziales
- RGPK (zur Information)
- Finanzen
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand:




